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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
Wirtschaftskrise, rückläufige Steuereinnahmen sowie Ein-
nahmen der Krankenkassen, während die Ausgaben hin-
gegen ungebremst steigen – das Gesundheitswesen ist 
heute so teuer wie nie zuvor. Die Rahmenbedingungen für 
das erfolgreiche Management von Gesundheitseinrich-
tungen haben sich in den letzten Jahren sehr verändert. 
Der wirtschaftliche Druck ist groß und die Handlungsop-
tionen beschränkt. Während die somatischen Kranken-
häuser einer großen Krankenhausreform ungewissen 
Ausgangs entgegensehen, bleiben die psychiatrischen 
Krankenhäuser derzeit noch davon verschont. Die ein-
gangs skizzierten Rahmenbedingungen machen sich je-
doch auch hier schon seit Jahren bemerkbar. Als einziges 
Fachgebiet sieht sich die Psychiatrie bereits seit Jahren 
mit einer umfassenden Richtlinie zur Personalbemessung 
konfrontiert. Während sich dergleichen in der Somatik im-
mer nur auf eine ausgewählte Berufsgruppe beschränkt, 
umfasst die PPP-RL alle therapeutischen Berufsgruppen 
gleichermaßen und regelt kleinteilig Mindestvorgaben. 
Der bürokratische Aufwand, um allen Vorgaben gerecht 
zu werden ist so hoch wie nie, aber vom tatsächlichen Bü-
rokratieabbau sind wir noch weit entfernt.

Die Zeit der Führungskräfte in Krankenhäusern ist 
eng bemessen und auf dem Laufenden zu bleiben 
ist schwieriger denn je. Mit dem neuen Fachmedium 
P4 PSYCH wollen wir dem Management psychiatrischer, 
kinder- und jugendpsychiatrischer, psychosomatischer 

und forensisch-psychiatrischer Krankenhäuser eine zen-
trale Anlaufstelle bieten, wo sie sich schnell Orientierung 
verschaffen können. Unter Management verstehen wir 
dabei nicht nur die Kaufleute, sondern auch die ärztlich-
therapeutischen und pflegerischen Führungskräfte der 
Einrichtungen, die in den Psych-Fächern interdisziplinär 
und eng zusammenarbeiten müssen, um Wirtschaftlich-
keit und gute Versorgungsstrukturen zusammenbringen 
zu können. Bisherige Angebote waren meist eingebettet 
in andere Magazine, so dass den Psych-Fächern nur we-
nig Raum blieb. P4 PSYCH behandelt diese Themen nun 
exklusiv und bleibt für Sie am Ball. In den Themenberei-
chen Management, Politik, Versorgung und Digitalisie-
rung stellen wir Ihnen regelmäßig Best-Practice Beispiele 
aus der Praxis vor und berichten über Neuigkeiten. Dies 
alles steht Ihnen online in unserem Portal zur Verfügung, 
wird aber auch unkompliziert in einem Newsletter ge-
sammelt. Zudem erscheint ein ePaper, indem die wich-
tigsten Artikel eines Quartals für Sie zusammengefasst 
werden.

Ich darf Ihnen nun eine spannende und interessante 
Zeit mit der Lektüre auf P4 PSYCH wünschen und freue 
mich, dass es gelungen ist mit dem Team von medhoch-
zwei ein spezielles Medium für die Psych-Fächer entwi-
ckeln zu können.

Ihr Stefan Günther

Stefan Günther

Editorial
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Excel-Tool zur PPP-RL Pro: Das erweiterte Tool implementiert ein Steuerungs-, 
Planungs- und Nachweissystem für das Datenjahr 2026. 

Es dient der Berechnung der Mindestpersonalvorgaben, zur detaillierten – auch 
grafisch unterstützten – Datenanalyse und -simulation. Weiterhin dient das Tool zur 
Kalkulation der Schadenshöhe aufgrund von Sanktionsmaßnahmen nach § 13 PPP-
RL und zur quartalsweisen Prüfung der Einhaltung der Mindestvorgaben.

Live-Online-Seminar: Ab dem 01. Januar 2026 müssen die Psych-Krankenhäuser 
bei Nichteinhaltung der verbindlichen Mindestanforderungen der PPP-RL mit Sank-
tionen rechnen. Zudem treten weitere Veränderungen in Kraft, die Im Juni 2025 vom 
G-BA beschlossen wurden.

Das Live-Seminar am 22. Januar 2026 geht auf diese Veränderungen ein und zeigt, 
worauf es im Jahr 2026 ankommen wird. Im Anschluss ist das Seminar ebenfalls on 
demand verfügbar.

Praxishandbuch zur PPP-RL: Das Handbuch vermittelt einen umfangreichen 
Überblick über die Inhalte der Richtlinie, gibt Tipps und teilt Erfahrungen sowie erste 
Ergebnisse.

Von der tiefgehenden, praxisnahen und allgemeinverständlichen Aufbereitung der 
relevanten Inhalte profitieren sowohl Verantwortliche im Krankenhausbereich als 
auch fachlich interessierte Leser.

Die Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) ist für die Zukunft der Krankenhausland-
schaft von größter Bedeutung, denn sie bestimmt die personelle, finanzielle und inhaltliche Weiterentwicklung der
Versorgung psychisch erkrankter Menschen maßgeblich. Wir unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung der
Richtlinie und bei der Vorbereitung auf die Prüfverfahren.
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Ambulant vor (teil-)stationär – 
wie offen sind wir für neue  
Versorgungsformen?
Zwischen Reformwillen, Sektorengrenzen und  
Realpolitik
Paul Bomke

2025 steht die Psychiatrie an einem Wendepunkt. „Ambulant vor (teil-)stationär“ ist längst Leitprinzip – verankert 
in Gesetzen, Modellparagraphen und Reformpapieren. Doch was als Fortschritt gilt, wird zum Stresstest für Struk-
turen, Finanzierung und Versorgungskultur. Der Beitrag ordnet zentrale Reformpfade ein – von § 64 b SGB V bis 
KHVVG (incl. KHAG) – und zeigt, warum Innovationen an systemischen Grenzen oft ins Stocken geraten.

Was „ambulant vor (teil-)stationär“  
konkret heißt

Rechtsrahmen: § 64 b SGB V und StäB

Der § 64 b SGB V erlaubt Krankenkassen und Leistungs-
erbringern, sektorenübergreifende Modellvorhaben zu 
vereinbaren, die die Versorgung psychisch kranker Men-
schen weiterentwickeln – ausdrücklich inklusive komple-
xer psychiatrischer Behandlung im häuslichen Umfeld. 

Ziel ist ein individueller, entlang des Verlaufs flexibler Be-
handlungsfaden jenseits starrer Sektorengrenzen inner-
halb des SGB V.

Ein besonders sichtbares Instrument der Ambulanti-
sierung ist die stationsäquivalente Behandlung (StäB). 
Sie ist in § 39 Abs. 1 und § 115 d SGB V verankert und 
definiert eine ärztlich geleitete, multiprofessionelle Be-
handlung im häuslichen Umfeld, die in Inhalt, Flexibilität 
und Komplexität einer vollstationären Behandlung ent-
spricht. Im Übrigen, immer mit dem Ordnungskriterium 
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der regionalen Versorgungsverpflichtung, was in der De-
batte gerne vergessen wird. Damit wird das „Home Treat-
ment“ regelhaft finanzier- und planbar.

Versorgungsleitbild: die WHO-Pyramide

International orientiert sich die Neuordnung an der WHO-
Pyramide für den optimalen Mix psychosozialer Angebo-
te: breite Basis niedrigschwelliger, gemeindenaher und 
informeller Unterstützungen durch die Zivilgesellschaft; 
darüber primäre Versorgung/ Community-Mental-Health, 
spezialisierte ambulante Dienste, tagesklinische/kurz-
stationäre Settings und – an der Spitze – hochspe-
zialisierte (stationäre) Leistungen. Ziel ist, möglichst viel 
wirksam unterhalb der Spitze zu bewältigen und nur bei 
Bedarf nach oben zu eskalieren.

Aktuelle Positionen zentraler Akteure

DKG: Netzwerke, Gängigkeit der Pfade und Koordina-
tion

Die DKG fordert für Psychiatrie und Psychosomatik regio-
nale Versorgungsnetzwerke mit fließenden Übergängen 
zwischen vollstationärer, teilstationärer, stationsäquiva-
lenter und ambulanter Behandlung. Psychiatrische Kli-
niken sollen dabei als Koordinationsplattformen wirken. 
Diese Positionen knüpfen an die achte Stellungnahme 
der Regierungskommission aus dem Jahre 2023 an und 
zielen auf echte Sektorenverzahnung statt additiver Pa-
rallelwelten. In jüngsten Analysen weist die DKG zudem 
auf den wirtschaftlichen Druck vieler Kliniken und die da-
durch gefährdete Innovationskraft hin.

Regierungskommission (Leitung: Prof. Dr. Tom 
Bschor): Flexibilisierung der Psych-Fächer

Die Regierungskommission für eine moderne und be-
darfsgerechte Krankenhausversorgung hat am 29. Sep-
tember 2023 in ihrer achten Stellungnahme eine Flexi-
bilisierung der Behandlung psychischer Erkrankungen 
in Krankenhäusern gefordert (Level-Zuweisungen, Kon-
sildienste) und besserem Zugang in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie. Den Kerngedanken kann man wie folgt 
umschreiben: Weniger starre Sektorenlogik, mehr be-
darfsangemessene Wege.

PPP-RL als Qualitäts- und Kapazitätsanker

Parallel gilt in der Regelversorgung die Richtlinie zur Per-
sonalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-
RL) mit verbindlichen Mindestvorgaben, deren Rechtmä-
ßigkeit mehrfach bestätigt wurde. Sie soll Strukturqualität 
sichern, bindet aber in Engpasssituationen Ressourcen, 
was settingübergreifende Behandlungspfade operativ 
herausfordert. Und Sie betrachtet nur die Strukturen und 
nicht die Effektivität des Einsatzes von Ressourcen.

Krankenhausreform (KHVVG und KHAG) 
– was bedeutet sie für Psychiatrie/Psycho
somatik?

Das KHVVG wurde am 22. November 2024 vom Bun-
desrat gebilligt und ist am 1. Januar 2025 in Kraft getre-
ten. Es führt Vorhaltefinanzierung/Leistungsgruppen ein, 
soll Entökonomisierung und Entbürokratisierung fördern 
und die Länder bis 2026 zur Zuweisung von Leistungs-
gruppen verpflichten; die finanzielle Umstellung läuft bis 
2029. Im Oktober 2025 kam der Kabinettsentwurf zum 
Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) dazu; 
auch wenn er das Gesetz noch nicht gilt, die Wirkungen 
im Sinne einer regionalen Planung werden sichtbar. Für 
die Psych-Fächer ergeben sich Chancen und Reibungen:

•	Chancen: Mehr Planungssicherheit über Vorhalte-
anteile, potenziell bessere Abbildung sektorenüber-
greifender Ketten (z. B. StäB als integraler Pfad statt 
„Sonderprojekt“). Regionale Bedarfsplanung und Ver-
sorgungsplanung, die sich nicht nur am Bett orientiert 
(Modellvorhaben und StäB) (KHAG).

•	Reibungen: Die konkrete Operationalisierung in Psy-
chiatrie/Psychosomatik ist noch im Fluss; Verbände 
warnen vor Blindflug in der Umstrukturierung und 
unbeabsichtigten Lücken, wenn Leistungsgruppen/
Planungslogiken die gemeindenahe Versorgung nicht 
abbilden. Bettenunabhängige Bedarfsplanungen wir-
ken nur dann, wenn auch die Investitionsfinanzierung 
nicht am Bett oder der Station (Stichwort: Raum- und 
Funktionsprogramme).

Kurz: KHVVG und KHAG geben Spielräume für Ambu-
lantisierung, zwingen die Länder aber, diese aktiv in die 
Krankenhausplanung und die Logik der Leistungsgrup-
pen sowie in regionale Versorgungsräume zu übersetzen 
– sonst droht ein Rückfall in klassische stationäre Silos.
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PPP-Richtlinie beeinflusst  
Personalpolitik in Psychiatrie 
und Psychosomatik spürbar
Evaluation des IGES Instituts zeigt verstärkte Aktivitäten 
der Personalgewinnung und Flexibilisierung des  
Personaleinsatzes in Kliniken
Karsten Zich, Dr. Julia Katharina Wolff, Paul Roll

Seit Einführung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) 2020 hat sich die 
Personalpolitik in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken deutlich gewandelt. Eine aktuelle Auswertung 
im Rahmen der Richtlinienevaluation zeigt, dass Einrichtungen ihre Strategien zur Personalgewinnung und -steue-
rung stark angepasst haben – nicht nur als Reaktion auf den Fachkräftemangel, sondern auch unter dem direkten 
Einfluss der PPP-RL. Besonders in der Pflege führt dies zu einer stärkeren Flexibilisierung und geänderten Einsatz-
strukturen.

Die Personalausstattung Psychiatrie und Psychoso-
matik-Richtlinie (PPP-RL) des Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA) legt auf der Grundlage des § 136 a 
Absatz 2 Satz 2 SGB V verbindliche Mindestvorgaben 
für das Personal in stationären psychiatrischen und psy-
chosomatischen Einrichtungen fest. Die PPP-RL trat am 

1. Januar 2020 in Kraft und ersetzt die bis Ende 2019 gel-
tende Psychiatrie-Personalverordnung.

Der G-BA beauftragte das IGES Institut im Dezember 
2022 mit der Evaluation der Auswirkungen der PPP-RL 
auf die Versorgungsqualität gemäß § 15 PPP-RL. Ziel der 
Untersuchung ist es, zu prüfen, ob die in § 1 PPP-RL for-



P4 PSYCH 0/25  |  15

Zich, Wolff & Roll  |  Politik & Management

mulierten Ziele erreicht werden und ob die Mindestvor-
gaben geeignet sind, diesen Zweck zu erfüllen. Dabei 
werden auch mögliche Nebenwirkungen und Umset-
zungsprobleme analysiert.

Die Evaluation der PPP-RL läuft von 2023 bis 2027. 
Der 1. Abschlussbericht des IGES wurde dem G-BA 
Ende Januar 2025 übergeben und am 18. Juni 2026 im 
G-BA-Plenum zur Veröffentlichung freigegeben. Der Be-
richt umfasst mehr als 1.200 Seiten und wird durch einen 
Anlagenband ergänzt. Er ist stringent nach den einzel-
nen Forschungsfragen in vier Themenblöcke gegliedert:

•	Umsetzung der Instrumente bezogen auf den Umset-
zungsgrad der Richtlinie (Abschnitt 3 des Abschluss-
berichts)

•	Umsetzung der Instrumente bezogen auf den Umset-
zungsprozess (Abschnitt 4 des Abschlussberichts)

•	Wirkungen auf die Versorgungsstrukturen (Ab-
schnitt 5 des Abschlussberichts)

•	Wirkungen auf die Patientenversorgung (Abschnitt 6 
des Abschlussberichts)

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlun-
gen findet sich in Abschnitt 7, ergänzt durch eine etwa 
15 Seiten lange Kurzfassung. Der Bericht steht online 
zum Download bereit.

Dies ist der erste Teil einer Reihe, in der die Befunde 
der Evaluation zu ausgewählten Themenkomplexen aus 
der Befragung der von der PPP-RL betroffenen Kranken-
häuser neu zusammengestellt und in Auszügen präsen-
tiert werden. Er widmet sich der Personalgewinnung und 
-steuerung, die sich seit der Einführung der PPP-RL er-
heblich gewandelt haben.

Grundlage dieser Analysen ist die Krankenhausbe-
fragung im ersten Quartal 2024. Von 681 eingeladenen 
Krankenhausstandorten nahmen 255 Standorte teil, 
was einer Rücklaufquote von 37,4 % entspricht. Diese 
hohe Beteiligung ermöglichte eine differenzierte Aus-
wertung der Erfahrungen aus der Einführungsphase 
(2020–2021) und den ersten Jahren der Umsetzung 
der PPP-RL. Die Ergebnisse der Evaluation fließen in die 
Beratungen des G-BA zur Weiterentwicklung der Richt-
linie ein.

Aktuell sind für die 2. Befragungsrunde der Evaluation 
wieder über 750 Standorte zur Teilnahme eingeladen. 
Eine breite Beteiligung soll sicherstellen, dass die Pers-
pektiven der Leistungserbringer weiterhin umfassend 
berücksichtigt werden.

Charakterisierung der teilnehmenden Kran-
kenhäuser 

Die 255 befragten Standorte wurden anhand grundle-
gender Merkmale beschrieben und mit Daten aus den 
strukturierten Qualitätsberichten sowie den IQTIG-Be-
richten verglichen.

Die Auswertung zeigt:

•	Einrichtungsarten: Drei Viertel (75,3 %) der Stand-
orte verfügen über eine Erwachsenenpsychiatrie 
(ErwP), 29,8 % über eine Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie (KJP) und 43,1 % über eine Psychosomatik 
(PSM). Häufig sind zwei oder alle drei Bereiche, auf 
die die PPP-RL ausgerichtet ist, vertreten.

•	Einrichtungsgröße: Die Standorte sind im Durch-
schnitt größer als in der Grundgesamtheit. In der 
ErwP verfügen 51,7 % über 100–249 Betten/Plät-
ze (Gesamtdurchschnitt: 27,4 %). In der KJP haben 
52,5 % der Einrichtungen 50–99 Betten/Plätze (Ge-
samtdurchschnitt: 26,0 %).

•	Trägerschaft: Freigemeinnützige Träger sind leicht 
überrepräsentiert (40,3 % vs. 31,0 %), öffentliche Trä-
ger leicht unterrepräsentiert (39,4 % vs. 45,8 %).

•	Regionale Verteilung: Die Standorte verteilen sich 
repräsentativ über alle Bundesländer, mit Schwer-
punkten in Nordrhein-Westfalen (21,8 %) und Bayern 
(21,3 %). Zwei Drittel (66,1 %) liegen im städtischen 
Raum.

Thema I – Änderungen der Personalpolitik der 
Krankenhäuser und Einfluss der PPP-RL

Die Evaluation zeigt deutliche Veränderungen in der Per-
sonalpolitik seit Einführung der PPP-RL. Insgesamt zei-
gen die Rückmeldungen der befragten Standorte, dass 
sowohl beim ärztlichen bzw. therapeutischen Personal 
als auch beim Pflegepersonal erhebliche Anpassungen 
stattfinden. Sie zeigen sich aber beim Pflegepersonal 
noch ausgeprägter. Daher wird im Weiteren auf die Er-
gebnisse der Evaluation für das Pflegepersonal der von 
der PPP-RL betroffenen Einrichtungen fokussiert.

https://www.iges.com/kunden/gesundheit/forschungsergebnisse/2025/personalausstattung-psychiatrie-und-psychosomatik/index_ger.html


P4 PSYCH 0/25  |  19

Interview

Stefan Günther im Gespräch 
mit Karin Maag
Die Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik Richtlinie (PPP-RL) des Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) wird regelmäßig überarbeitet und weiterentwickelt. Am 18.06.2025 hat der G-BA sich zuletzt mit der PPP-
RL befasst und verschiedene Inhalte weiterentwickelt. Dabei wurde zum Leidwesen der Krankenhäuser keine 
weitere Aussetzung der Durchsetzungsmaßnahmen beschlossen. Die Richtlinie wird somit ab dem 01.01.2026 
scharfgeschaltet. Dies nahm unser Herausgeber Stefan Günther zum Anlass sich mit Karin Maag, der Vorsitzen-
den des zuständigen Unterausschusses im G-BA, über die Richtlinie zu unterhalten.

Stefan Günther: Die Beschlussfassung am 18.06.2025 
verlief vordergründig sehr ruhig und war schnell er-
ledigt. Anders als bei der Erstfassung gab es keine 
langwierige Diskussion im Plenum. Allerdings haben 
Herr Prof. Hecken und Sie auch von Kompromissvor-
schlägen im Vorfeld berichtet, die dann nicht mehr zur 
Abstimmung kamen. Können Sie uns einen kleinen 
Einblick hinter die verschlossenen Türen des G-BA 
gewähren und erzählen, wieso Sie beide vor der Be-
schlussfassung nochmal vermittelnd eingreifen woll-
ten? Sahen Sie etwa doch auch Risiken bezüglich der 
Scharfschaltung der Sanktionen?

Karin Maag: Kompromissvorschläge im Vorfeld einer 
abschließenden Beratung im Plenum der unparteiischen 
Mitglieder sind keineswegs so ungewöhnlich, wie es die 
Frage erscheinen lässt. Das gibt es bei uns immer wie-
der und ist thematisch auch nicht auf den Bereich der 
Qualitätssicherung oder gar auf die PPP-Richtlinie be-
grenzt. Eine Konsensfindung gehört, wenn Sie so wol-
len, zu meiner Aufgabenbeschreibung als Vorsitzende 
von Unterausschüssen. Zum Verständnis: In der Regel 
werden Beschlüsse auf Ebene der Arbeitsgruppen und 
Unterausschüsse so weit vorbereitet, dass dem Plenum 
ein zustimmungsfähiger Beschlussentwurf vorliegt oder 
gegebenenfalls nur noch wenige strittige Punkte ausdis-
kutiert werden müssen. Damit eine solche Vorbereitung 

Karin Maag
Unparteiisches Mitglied des G-BA und Vorsitzende 

des Unterausschusses Qualitätssicherung
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auch dann klappt, wenn einzelne Aspekte von den Trä-
gern unterschiedlich bewertet werden, braucht es aber 
manchmal einen neuen Anstoß, damit wir im Sinne einer 
guten Patientenversorgung zügig zu einem möglichst 
wissenschaftlich fundierten und auch rechtssicheren 
Ergebnis kommen. Denn stagnierende Beratungssitua-
tionen können wir uns nicht leisten, wir müssen unsere 
gesetzlich vorgesehenen Aufgaben erfüllen.

Stefan Günther: In § 14 der PPP-Richtlinie hat sich 
der G-BA zur Weiterentwicklung und Anpassung der 
Richtlinie verpflichtet. Diese Verbindlichkeit hat der 
Psych-PV immer gefehlt. Alles, was am 18.06.2025 
beschlossen wurde, sind für sich genommen auch 
positive Entwicklungen – aber eigentlich nicht Teil des 
Aufgabenpakets in § 14. Wann denken Sie, werden die 
Minutenwerte, die ja in weiten Teilen noch immer auf 
der Psych-PV basieren, überarbeitet werden?

Karin Maag: Die Minutenwerte sind ein sehr „invasives“ 
Kernelement der Richtlinie, dienen der einrichtungs-
individuellen Berechnung der personellen Mindestvor-
gaben. Daher wirken sie sich entsprechend unmittelbar 
auf die Krankenhaus- bzw. Versorgungslandschaft aus. 
Relevante Abweichungen von der Psychiatrie-Personal-
verordnung müssen vom G-BA deshalb auch besonders 
intensiv geprüft werden, was methodisch sehr komplex 
ist und Zeit braucht. Deshalb hat der G-BA die Nachwei-
se der Krankenhäuser – so wie in § 14 der Richtlinie vor-
gesehen – auch in Hinblick auf Anpassungsbedarf der 
Minutenwerte in den Behandlungsbereichen von Anfang 
an im Blick gehabt, und so konnten wir auch frühzeitig 
kleine Nachjustierungen vornehmen: In jedem der ers-
ten drei Änderungsbeschlüsse nach der Erstfassung der 

PPP-RL wurde die Minutenwertetabelle in der Anlage 1 
der PPP-RL angepasst. Vorschläge zur weiteren Anpas-
sung der Minutenwertetabelle werden aktuell beraten.

Und ich möchte es auch in einem Fachmedium noch 
einmal deutlich sagen: Wir reden hier von verbindlichen 
personellen Mindestvorgaben für die Strukturqualität 
der Einrichtungen, die nicht unterschritten werden dür-
fen. Aus den Mindestvorgaben lassen sich jedoch aus-

drücklich keine Zahlen zur endgültigen Personalbemes-
sung ableiten. Stattdessen soll das Personalbudget, das 
für die Erfüllung einer leitliniengerechten Versorgung er-
forderlich ist, zwischen den Kliniken und Krankenkassen 
vor Ort vereinbart werden. Die geforderte Personalmin-
destvorgabe muss somit von der tatsächlichen Personal-
anforderung getrennt betrachtet und ermittelt werden.

Stefan Günther: Man kann logischerweise nicht alles 
sofort machen. Welche Themen wären aus Ihrer Sicht 
besonders wichtig? Worauf sollte sich die Arbeitsgrup-
pe fokussieren?

Karin Maag: Ja, das ist leider vollkommen richtig: Man 
kann nicht alles sofort und nicht alles gleichzeitig machen. 
Bevor ich einen Ausblick gebe, möchte ich genau deshalb 
aber auch betonen, dass wir viele vorgesehene Weiter-
entwicklungen gemäß § 14 der Richtlinie bereits vorge-
nommen haben: die Mindestvorgaben für die Psychoso-
matik, die Minutenwerte in den Behandlungsbereichen, 
die Mindestpersonalausstattung für die Nachtdienste, 
die Regelaufgaben u. a. der psychotherapeutisch tätigen 
Berufsgruppen, die Ausnahmetatbestände für dezent-
rale kleine Standorte oder auch die Ablösung der Syste-

Wir reden hier von verbindlichen personellen Mindest-
vorgaben für die Strukturqualität der Einrichtungen, die 
nicht unterschritten werden dürfen. Aus den Mindestvor-
gaben lassen sich jedoch ausdrücklich keine Zahlen zur 
endgültigen Personalbemessung ableiten.
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Maßregelvollzug auf der  
Höhe der Zeit
Klinikneubau für die Forensische Psychiatrie und  
Psychotherapie am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden
Susann Roßberg

Am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch wurde im Herbst 2024 ein moderner Erweiterungs-
bau im Sicherheitsbereich der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie eingeweiht. Das neue Kli-
nikgebäude samt Sporthalle schafft nicht nur wichtige Zusatzkapazitäten im baden-württembergischen Maß-
regelvollzug, sondern verbessert auch die räumlichen Rahmenbedingungen für eine forensisch-psychiatrische 
Akutbehandlung nach aktuellen Empfehlungen der Fachgesellschaften.

„Ich bin froh, dass wir durch den Neubau weitere Plätze 
für den Maßregelvollzug ans Netz nehmen und dadurch 
der Belastung durch die Hochbelegung für die Patientin-
nen und Patienten wie auch für die Mitarbeitenden ent-
gegenwirken können,“ zeigte sich die PZN-Geschäfts-
führerin Anett Rose-Losert bei der Feier zur Eröffnung 
des Neubaus am 11. Oktober 2024 am PZN erleichtert. 
Sie lobte die zügige Fertigstellung des ambitionierten Er-
weiterungsprojekts und verwies auf die Erschwernisse in 
der Planungs- und Bauphase durch die Corona-Pande-
mie sowie die Unsicherheiten in der Bauwirtschaft. Ge-
meistert worden seien auch die speziellen Herausforde-
rungen und anspruchsvollen Sicherheitsvorkehrungen, 
die mit einem Bauvorhaben bei laufendem Klinikbetrieb 
im Bereich des Maßregelvollzugs einhergehen.

Mehr Kapazitäten für die Unterbringung im 
Maßregelvollzug

Das Bauvorhaben war nötig geworden, weil sich die fo-
rensisch-psychiatrische Klinik im PZN – wie auch in den 
weiteren Zentren für Psychiatrie (ZfP) in Baden-Württem-
berg – mit einem anhaltenden Anstieg der gerichtlichen 
Anordnungen für die Unterbringung im Maßregelvollzug 
konfrontiert sah. Verzeichnete man in der Wieslocher 
Einrichtung noch bis 2018 eine relativ stabile Belegung, 

mussten seither jährlich erheblich mehr Patientinnen 
und Patienten aufgenommen werden als entlassen wer-
den konnten. Mit Blick auf die kontinuierliche Hochbele-
gung beschloss das für den Maßregelvollzug zuständige 
Landessozialministerium eine Reihe von Kompensati-
onsmaßnahmen. Als Interimslösung war in Wiesloch be-
reits im Oktober 2022 eine zusätzliche Station in einem 
sanierten Bestandsgebäude in Betrieb gegangen. Über 
zügig umgesetzte Neubauprojekte, die für den Maßre-
gelvollzug am PZN wie auch an weiteren ZfP-Standorten 
auf den Weg gebracht wurden, sollten die absehbar not-
wendigen Zusatzkapazitäten geschaffen werden.

Hohe Erwartungen an Sicherheit und  
Transparenz

In Wiesloch, wo das PZN auf einem rund 90 Hektar 
großen, öffentlich zugänglichen Parkgelände seinen 
Hauptsitz hat, blickt die Einrichtung mittlerweile auf eine 
120-jährige gemeinsame Geschichte mit der Stadt. Als 
wichtiger Arbeitgeber pflegt das Zentrum ein von gegen-
seitigem Verständnis geprägtes Miteinander mit den 
Bürgern und der Kommunalverwaltung. Bereits in der 
frühen Entscheidungs- und Planungsphase der Maßre-
gelvollzugserweiterung stand für die PZN-Geschäftslei-
tung fest, dass die Standortbevölkerung umfassend in-
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formiert und für die damit verbundene gesellschaftliche 
Verantwortung sensibilisiert werden sollte. „Unser bishe-
riges Engagement, mit den Menschen im Umfeld unse-
res Zentrums proaktiv über wichtige Ereignisse und Ent-
wicklungen in unserem Haus ins Gespräch zu kommen, 
bewährt sich. Diese gelebte Transparenz schafft eine 
Vertrauensbasis und Akzeptanz bei der Bevölkerung, die 
bei der Erfüllung unseres Versorgungsauftrags hilft“, er-
läutert Vincent Karfus, stellvertretender Geschäftsführer 
am PZN, die Kommunikationspolitik des PZN.

„Nicht nur mit Blick auf einen tragischen Vorfall im 
September 2023 ist uns klar, wie wichtig es für die Wies-
locher Bürgerinnen und Bürger ist, dass im sensiblen 
Bereich des Maßregelvollzugs verlässliche Sicherheits-
vorkehrungen greifen. Deshalb haben wir nicht nur den 
Neubau mit modernster Sicherheitstechnik ausgestat-
tet, sondern uns auch über alle Phasen der Bauaktivi-
täten hinweg viele Gedanken gemacht und umfassende 
Maßnahmen ergriffen, um keine Sicherheitslücken ent-
stehen zu lassen,“ ergänzt Uwe Wolff, Leiter der Abtei-

lung Bau und Technik am PZN.
Bereits bei der Freimachung des Baufelds wurde ein 

geschlossener Hochsicherheitszaun errichtet, damit im 
Bereich innerhalb der Mauer ein sicherer Patientenbe-
trieb gewährleistet werden konnte. Die Baustellenzufahrt 
erfolgte über ein separates Tor in der Sicherheitsmau-
er. Als dann im ersten Quartal 2022 umfassende Bau-
aktivitäten starteten, war es den PZN-Verantwortlichen 
wichtig, die Anwohner und sonstige Passanten über die 
Vorgänge aufzuklären. Ein großes Schild am Tor der Bau-
stellenzufahrt erläuterte die Hintergründe, den Zeitplan 
und den Zweck der Baumaßnahmen sowie die getroffe-
nen Sicherheitsvorkehrungen.

Im Dialog mit den Bürgern

Was sich „hinter der Mauer“ – wie man in Wiesloch den 
Sicherheitsbereich der Klinik für Forensische Psychiatrie 

Unter dem Dach des Neubaus im Sicherheitsbereich der PZN-
Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie wurden 
auf drei Stockwerken drei moderne Akutstationen mit über-
schaubaren Wohneinheiten geschaffen.

Außenansicht Durch den jederzeit zugänglichen Innenhof sowie Balkone wird 
den Patienten der Aufenthalt an der frischen Luft ermöglicht.

Ein Aufenthaltsraum mit Sitzecke und angrenzender Küche lädt 
zum Verweilen, Kaffeetrinken oder gemeinsamen Mahlzeiten 
ein und trägt dazu bei, die Patienten an einen normalen Lebens-
alltag heranzuführen.
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